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Künstlersozialversicherung: KSK-pflichtig oder nicht?

	

	Situation im Verein
	KSK-pflichtig?
	Begründung / Hinweis

	Band oder Musiker treten bei einem
Vereinsfest auf
	ja
	Künstlerische Leistung, Abgabe 4,9 % ab 2026

	Fotograf erstellt Vereinsfotos
(Chronik, Website, Jubiläum)
	ja
	Publizistische Tätigkeit

	Grafiker gestaltet Plakate oder
Vereinsflyer
	ja
	Künstlerische /
publizistische Leistung

	Redner, Kabarettist oder Schauspieler für Vereinsabend gebucht
	ja

	Künstlerische Darbietung

	DJ legt auf einer Vereinsfeier auf
	ja
	Gilt als künstlerische Tätigkeit

	Hobby-Mitglied spielt unentgeltlich
Gitarre beim Sommerfest
	nein
	Keine Honorartätigkeit, unentgeltlich

	Übungsleiter / Trainer im Sportverein
	nein
	Fällt in der Regel nicht unter
KSK, sondern unter Übungsleiterfreibetrag

	Gastronom, Caterer oder Getränkestand beim Fest
	nein
	Gewerbliche Leistung,
keine künstlerische Tätigkeit

	Druckerei setzt Vereinszeitung in Druck
	nein
	Rein technische Leistung,
keine Publizistik

	Honorarkraft hält Fachvortrag (ohne
künstlerische Gestaltung)
	nein
	Solange Sachvortrag, keine
künstlerische/publizistische
Tätigkeit
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